
3.3 Forschungsprozess 
Leitlinie 7: Phasenübergreifende Qualitätssicherung 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen jeden Teilschritt im Forschungsprozess lege 
artis durch. Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden (im engeren 
Sinne in Form von Publikationen, aber auch im weiteren Sinne über andere Kommunikationswege), 
werden stets die angewandten Mechanismen der Qualitätssicherung dargelegt. Dies gilt 
insbesondere, wenn neue Methoden entwickelt werden. 

Erläuterungen: 

Kontinuierliche, forschungsbegleitende Qualitätssicherung bezieht sich insbesondere auf die 
Einhaltung fachspezifischer Standards und etablierter Methoden, auf Prozesse wie das Kalibrieren 
von Geräten, die Erhebung, Prozessierung und Analyse von Forschungsdaten, die Auswahl und 
Nutzung von Forschungssoftware, deren Entwicklung und Programmierung sowie auf das Führen von 
Laborbüchern. 

[…] 

Die Herkunft von im Forschungsprozess verwendeten Daten, Organismen, Materialien und Software 
wird kenntlich gemacht und die Nachnutzung belegt; die Originalquellen werden zitiert. Art und 
Umfang von im Forschungsprozess entstehenden Forschungsdaten werden beschrieben. Der 
Umgang mit ihnen wird, entsprechend den Vorgaben im betroffenen Fach, ausgestaltet. Der 
Quellcode von öffentlich zugänglicher Software muss persistent, zitierbar und dokumentiert sein. 
Dass Ergebnisse beziehungsweise Erkenntnisse durch andere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler repliziert beziehungsweise bestätigt werden können (beispielsweise mittels einer 
ausführlichen Beschreibung von Materialien und Methoden), ist – abhängig von dem betroffenen 
Fachgebiet – essenzieller Bestandteil der Qualitätssicherung. 

 

Leitlinie 11: Methoden und Standards 
Zur Beantwortung von Forschungsfragen wenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden an. Bei der Entwicklung und Anwendung 
neuer Methoden legen sie besonderen Wert auf die Qualitätssicherung und Etablierung von 
Standards. 

Erläuterungen: 

Die Anwendung einer Methode erfordert in der Regel spezifische Kompetenzen, die gegebenenfalls 
über entsprechend enge Kooperationen abgedeckt werden. Die Etablierung von Standards bei 
Methoden, bei der Anwendung von Software, der Erhebung von Forschungsdaten sowie der 
Beschreibung von Forschungsergebnissen bildet eine wesentliche Voraussetzung für die 
Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen. 

Leitlinie 12: Dokumentation 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dokumentieren alle für das Zustandekommen eines 
Forschungsergebnisses relevanten Informationen so nachvollziehbar, wie dies im betroffenen 
Fachgebiet erforderlich und angemessen ist, um das Ergebnis überprüfen und bewerten zu können. 
Grundsätzlich dokumentieren sie daher auch Einzelergebnisse, die die Forschungshypothese nicht 
stützen. Eine Selektion von Ergebnissen hat in diesem Zusammenhang zu unterbleiben. Sofern für die 
Überprüfung und Bewertung konkrete fachliche Empfehlungen existieren, nehmen die 



Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Dokumentation entsprechend der jeweiligen 
Vorgaben vor. Wird die Dokumentation diesen Anforderungen nicht gerecht, werden die 
Einschränkungen und die Gründe dafür nachvollziehbar dargelegt. Dokumentationen und 
Forschungsergebnisse dürfen nicht manipuliert werden; sie sind bestmöglich gegen Manipulationen 
zu schützen. 

Erläuterungen: 

Eine wichtige Grundlage für die Ermöglichung einer Replikation ist es, die für das Verständnis der 
Forschung notwendigen Informationen über verwendete oder entstehende Forschungsdaten, die 
Methoden-, Auswertungs- und Analyseschritte sowie gegebenenfalls die Entstehung der Hypothese 
zu hinterlegen, die Nachvollziehbarkeit von Zitationen zu gewährleisten und, soweit möglich, Dritten 
den Zugang zu diesen Informationen zu gestatten. Bei der Entwicklung von Forschungssoftware wird 
der Quellcode dokumentiert. 

 

Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen 
Grundsätzlich bringen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle Ergebnisse in den 
wissenschaftlichen Diskurs ein. Im Einzelfall kann es aber Gründe geben, Ergebnisse nicht öffentlich 
zugänglich (im engeren Sinne in Form von Publikationen, aber auch im weiteren Sinne über andere 
Kommunikationswege) zu machen; dabei darf diese Entscheidung nicht von Dritten abhängen. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden in eigener Verantwortung – unter 
Berücksichtigung der Gepflogenheiten des betroffenen Fachgebiets –, ob, wie und wo sie ihre 
Ergebnisse öffentlich zugänglich machen. Ist eine Entscheidung, Ergebnisse öffentlich zugänglich zu 
machen, erfolgt, beschreiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese vollständig und 
nachvollziehbar. Dazu gehört es auch, soweit dies möglich und zumutbar ist, die den Ergebnissen 
zugrunde liegenden Forschungsdaten, Materialien und Informationen, die angewandten Methoden 
sowie die eingesetzte Software verfügbar zu machen und Arbeitsabläufe umfänglich darzulegen. 
Selbst programmierte Software wird unter Angabe des Quellcodes öffentlich zugänglich gemacht. 
Eigene und fremde Vorarbeiten weisen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vollständig und 
korrekt nach. 

Erläuterungen: 

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit, Anschlussfähigkeit der Forschung und Nachnutzbarkeit 
hinterlegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wann immer möglich, die der Publikation 
zugrunde liegenden Forschungsdaten und zentralen Materialien – den FAIR-Prinzipien („Findable, 
Accessible, Interoperable, Re-Usable“) folgend – zugänglich in anerkannten Archiven und 
Repositorien. Einschränkungen können sich im Kontext von Patentanmeldungen mit Blick auf die 
öffentliche Zugänglichkeit ergeben. Sofern eigens entwickelte Forschungssoftware für Dritte 
bereitgestellt werden soll, wird diese mit einer angemessenen Lizenz versehen. Dem Gedanken 
„Qualität vor Quantität“ Rechnung tragend, vermeiden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
unangemessen kleinteilige Publikationen. Sie beschränken die Wiederholung der Inhalte ihrer 
Publikationen als (Co-)Autorinnen und (Co-)Autoren auf den für das Verständnis des Zusammenhangs 
erforderlichen Umfang. Sie zitieren ihre zuvor bereits öffentlich zugänglich gemachten Ergebnisse, 
sofern darauf nach dem disziplinenspezifischen Selbstverständnis nicht ausnahmsweise verzichtet 
werden darf. 

 



Leitlinie 15: Publikationsorgan 
Autorinnen und Autoren wählen das Publikationsorgan – unter Berücksichtigung seiner Qualität und 
Sichtbarkeit im jeweiligen Diskursfeld – sorgfältig aus. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 
die Funktion von Herausgeberinnen und Herausgebern übernehmen, prüfen sorgfältig, für welche 
Publikationsorgane sie diese Aufgabe übernehmen. Die wissenschaftliche Qualität eines Beitrags 
hängt nicht von dem Publikationsorgan ab, in dem er öffentlich zugänglich gemacht wird. 

Erläuterungen: 

Neben Publikationen in Büchern und Fachzeitschriften kommen insbesondere auch Fachrepositorien, 
Daten- und Softwarerepositorien sowie Blogs in Betracht. Ein neues oder unbekanntes 
Publikationsorgan wird auf seine Seriosität hin geprüft. Ein wesentliches Kriterium bei der 
Auswahlentscheidung besteht darin, ob das Publikationsorgan eigene Richtlinien zur guten 
wissenschaftlichen Praxis etabliert hat. 

 

Leitlinie 17: Archivierung 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sichern öffentlich zugänglich gemachte Forschungsdaten 
beziehungsweise Forschungsergebnisse sowie die ihnen zugrunde liegenden, zentralen Materialien 
und gegebenenfalls die eingesetzte Forschungssoftware, gemessen an den Standards des 
betroffenen Fachgebiets, in adäquater Weise und bewahren sie für einen angemessenen Zeitraum 
auf. Sofern nachvollziehbare Gründe dafür existieren, bestimmte Daten nicht aufzubewahren, legen 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dies dar. Hochschulen und außer-hochschulische 
Forschungseinrichtungen stellen sicher, dass die erforderliche Infrastruktur vorhanden ist, die die 
Archivierung ermöglicht. 

Erläuterungen: 

Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden, werden die zugrunde 
liegenden Forschungsdaten (in der Regel Rohdaten) – abhängig vom jeweiligen Fachgebiet – in der 
Regel für einen Zeitraum von zehn Jahren zugänglich und nachvollziehbar in der Einrichtung, wo sie 
entstanden sind, oder in standortübergreifenden Repositorien aufbewahrt. In begründeten Fällen 
können verkürzte Aufbewahrungsfristen angemessen sein; die entsprechenden Gründe werden 
nachvollziehbar beschrieben. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Datum der Herstellung des 
öffentlichen Zugangs. 


